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Ausweisung eines Streckenabschnittes der Bahnhofstraße in der Ortslage Barleben 
als Einbahnstraße 
Anhörung 
 
 
Sehr geehrte, 
 
die Gemeinde Barleben beabsichtigt, die Bahnhofstraße im Bereich des ecole-Gymnasiums als Ein-
bahnstraße in Fahrtrichtung Bahnhof auszuweisen. 
 
Diesbezüglich wandte sich die Gemeinde an die Stadt Wolmirstedt als für die Gemeinde Barleben zu-
ständige örtliche Verkehrsbehörde. 
 
 
Folgende Gründe wurden darin angeführt: 
 
Die Gemeinde Barleben hat seit einigen Jahren und bereits mit dem Bau des Internationalen Gymna-
sium Pierre Trudeau das Problem, dass es im Zeitraum des Schulverkehrs zu einem Übermaß an 
Verkehrsaufkommen vor allem im unmittelbaren Bereich des Gymnasiums kommt. Es hat sich dazu 
auch etabliert, dass die „selbsternannten“ Elterntaxis die Bahnhofstraße blockieren. Verkehrsbehinde-
rungen treten überwiegend dann auf, wenn sich Fahrzeuge im gegenläufigen Verkehr begegnen. 
 
Um dieser Problematik entgegenzuwirken und das Verkehrsaufkommen besser zu steuern, wurde 
seitens der Gemeinde Barleben nun angeregt, die Bahnhofstraße im Bereich des ecole-Gymnasiums 
als Einbahnstraße in Fahrtrichtung Bahnhof auszuweisen.  
 
Siehe hierzu folgenden Planausschnitt. Der betroffene Straßenbereich ist mit der roten Linie markiert. 
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Mit der Einführung einer Einbahnstraßenregelung mit Zeichen 220 soll das Ziel erreicht werden, dass 
Fahrzeuge im dargestellten Bereich nur in nördliche Richtung fahren dürfen. 
 
Daraus würde sich aber auch ergeben, dass die Bahnhofstraße im rot gekennzeichneten Straßenab-
schnitt vom Bahnhof aus nicht in südliche Richtung (Richtung Nordstraße/Schulstraße) befahren wer-
den darf. D.h., Sie könnten per Fahrzeug Ihre Grundstücke nur aus südlicher Richtung (Breiteweg 
Kreisverkehr Meitzendorfer Straße; Schulstraße; Nordstraße) erreichen. 
 
Mit der vorgesehenen neuen Verkehrsregelung der Einbahnstraße würden für Sie als Grundstücksei-
gentümer der Bahnhofstraße Einschränkungen zur freien Befahrung wie eben beschrieben entstehen.  
 
 
Aus diesem Grund erhalten Sie hiermit entsprechend § 28 Verwaltungsverfahrensgesetz  
bis zum 27.01.2023 die Möglichkeit, sich zur beantragten Ausweisung eines Streckenabschnit-
tes der Bahnhofstraße als Einbahnstraße, wie vorab beschrieben, zu äußern. 
 
Ihre Einlassungen richten Sie bitte an: 

Stadt Wolmirstedt 
Fachdienst Bau und Ordnung 
Örtliche Verkehrsbehörde 
A.-Bebel-Str. 25 
39326 Wolmirstedt 

 
Sollten Sie Rückfragen haben, so stehen Ihnen auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des  
Ordnungsbereiches der Gemeinde Barleben zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Im Auftrag 
 
 
Sonnabend 
Fachdienstleiter Bau und Ordnung 


